
info

Für eine gute Verfahrenspraxis  
im Detailhandel

Branchenleitlinie 
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2.1.1 Selbstkontrolle

Die Pflicht zur Selbstkontrolle (Art. 75 LGV) beinhaltet bei 

Lebensmittelbetrieben insbesondere die:

 ■ Sicherstellung der Guten Verfahrenspraxis 

 ■ Anwendung des Systems der Gefahrenanalyse und 

der kritischen Kontrollpunkte (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP-System) oder von dessen 

Grundsätzen
 ■ Rückverfolgbarkeit

 ■ Gewährleistung des Täuschungsschutzes

 ■ Schulung der Mitarbeiter

 ■ Rücknahme und den Rückruf

Gegenstand der Selbstkontrolle sind nur die Bestimmungen 

der Lebensmittelgesetzgebung. Die Regelungen des 

Wettbewerbsrechts oder des Landwirtschaftsrechts fallen 

nicht darunter.

Jeder Akteur von der Herstellung des Lebensmittels über den Lieferanten bis hin zum Detaillisten ist zur Selbstkontrolle verpflichtet. 

Bild: ©Christoph Streuli
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1 Einführung

1. Einführung
Nach Art. 73 LGV ist die verantwortliche Person für die 

konkreten Umsetzungsmassnahmen und für die Einhaltung 

der Vorschriften der Lebensmittelsicherheit verantwortlich. 

Gemäss Art. 74 LGV beinhaltet dies ein System zur 

Selbstkontrolle. Damit ist gemeint, dass die wichtigsten 

Gefahren identifiziert, überwacht und das damit verbundene 

Risiko auf ein vertretbares Mass reduziert wird. Zudem gilt es, 

sich im Rahmen der Selbstkontrolle über die Wirksamkeit der 

Massnahmen zu versichern.
1.1 Ziel der VELEDES-Leitline

Die VELEDES-Branchenleitlinie soll den Detailhandel bei 

der Umsetzung der Hygieneanforderungen unterstützen 

und kann als Grundlage für das im Betrieb angewendete 

Selbstkontrollkonzept verwendet werden. Für die Umsetzung 

und Durchführung ist jedoch der Betrieb bzw. der Betriebsleiter 

selbst verantwortlich. 

Grundlage der VELEDES-Leitlinie sind folgende Grundsätze:

 ■ Klare, eindeutige und sachgerechte Hygienevorgaben 

nach dem Motto: «So viel wie nötig, so wenig wie 

möglich» ■ Der Betriebsleiter oder die für die Selbstkontrolle 

verantwortliche Person und die Mitarbeiter sind für die 

Sicherheit der Lebensmittel und für die Umsetzung der 

rechtlichen Vorgaben verantwortlich (wobei Erstere 

gegenüber den Behörden die Gesamtverantwortung 

tragen) ■ Im Detailhandel arbeitet auch Personal ohne 

Fachausbildung, so dass entsprechende Kenntnisse in 

Hygiene regelmässig geschult werden müssen

 ■ Die entscheidenden Kontrollen werden dokumentiert. 

Die Dokumentation muss verhältnismässig, praktikabel 

und zielorientiert sein

Im Anhang sind Vorlagen mit Checklisten, welche auf den 

Betrieb angepasst werden können. Mit dieser Grundlage 

können die wichtigsten Kontrollpunkte im Betrieb überwacht 

und dokumentiert werden. Die Dokumentationen sollten 

bis zum Ablauf der Haltbarkeitsfristen der produzierten/

gelagerten Lebensmittel, mindestens aber 24 Monate 

aufgehoben werden.

27

Sowohl in den Lagern, Verkaufs- wie auch in den 

Transporträumlichkeiten müssen bei leicht verderblichen 

Lebensmitteln regelmässig Kühlraumtemperaturkontrollen 

stattfinden. In allen Lagerräumen sowie in den Kühlgeräten 

ist ein Thermometer anzubringen, und zwar in der Nähe des 

Eingangs, wo erfahrungsgemäss die höchsten Temperaturen 

herrschen. Entscheidend sind dann auch die Temperaturen 

der Produkte und nicht der Kühlräume.

Thermometer müssen kalibrierbar sein, d. h. die 

Messgenauigkeit muss periodisch überprüft und nötigenfalls 

korrigiert werden. Früchte und Gemüse sind täglich auf ihren 

Frischezustand hin zu überprüfen. Dabei ist angefaulte oder 

verdorbene Ware auszuscheiden.

Welkes Gemüse darf durch Bespritzen mit Wasser frisch 

gemacht werden, verboten ist jedoch das Beschweren, d. h. 

die Gewichtserhöhung durch Erhöhung des Wassergehalts.

Besondere Vorsicht ist bezüglich Frische bei Speisepilzen 

und Nüssen geboten: Diese können beim Verderb giftige 

Substanzen (Mykotoxine) bilden. Ebenfalls sind verbeulte 

Konservendosen, Getränkedosen und Aluverpackungen als 

verdorbene Lebensmittel zu betrachten und sollten entsorgt 

werden.Private Lebensmittel müssen klar getrennt und entsprechend 

gekennzeichnet von Lebensmitteln, welche an Konsumenten/

Kunden abgegeben werden, gelagert werden.

In Räumen für Lebensmittel dürfen keine Reinigungsmittel 

gelagert werden.
Data-Kontrolle: Regelmässig

 ■ Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, 

aussondern und (verbilligt) rasch ausverkaufen

 ■ Ware, deren Verbrauchsdatum überschritten ist,  

entsorgen ■ Obst und Gemüse: Angefaulte Ware entfernen  

und entsorgen
 ■ Grundsätzlich «First in First out Prinzip» einhalten

Food waste
Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum 

noch im Regal stehen, sollten ausgesondert und bis zum 

Mindesthaltbarkeitsdatum verbilligt angeboten werden. Auf 

diese Weise kann der Detaillist einen Teil dieser Ware ohne 

Verlust absetzen, was betriebswirtschaftlich Sinn macht. Ein 

solches Vorgehen ist aber auch mit Blick auf die Problematik 

der Lebensmittelabfälle («food waste») angezeigt.

Sollte mit sozialen Institutionen Vereinbarungen bezüglich 

Abgabe von Lebensmitteln bestehen, ist ein entsprechender 

schriftlicher Haftungsausschluss sehr zu empfehlen.

Anhang KP 2
A-BetriebeB-Betriebe 

C-Betriebe
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2 Grundlagen
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2.1.2 Gute Verfahrenspraxis

Im klassischen Lebensmitteldetailhandel, bei welcher 

die Abgabe von vorverpackten Lebensmitteln an die 

Konsumenten im Vordergrund steht, kommt der Guten 

Verfahrenspraxis nicht dieselbe Bedeutung zu, wie bei 

Lebensmittel-Herstellungsbetrieben. Sobald jedoch ein 

Detaillist selber z. B. Sandwiches oder Traiteur-Salate herstellt, 

wird er zum Hersteller und entsprechend sind auch die 

Anforderungen an die Gute Verfahrenspraxis zu beachten.

Konkret am Beispiel der Sandwichherstellung bedeutet Gute 

Verfahrenspraxis:
 ■ einwandfreie Rohstoffe: Brot, Butter, Margarine, Käse, 

Fleischerzeugnis, Salat, Gewürze, etc.

 ■ Kühlkette nicht unterbrochen: bei sämtlichen 

Rohstoffen wurde die maximale Lagertemperatur nicht 

überschritten
 ■ Herstellung der Sandwiches nach Rezeptur: 

Reproduzierbarkeit ist durch die Rezeptur, welche Teil 

der Dokumentation ist, gewährleistet

 ■ speditives Arbeiten, d. h. ohne zu starke Erwärmung der 

Rohstoffe ■ strikte Hygiene: gilt für Geräte, Umgebung und 

Personal. Nach der Herstellung sind Geräte und 

Arbeitsflächen zu reinigen/desinfizieren

 ■ Strickte Trennung von rein und unrein (Lebensmittel und 

Zonen) ■ einwandfreie Verpackung: Folien, Vakuumbeutel, etc. 

(kein Zeitungspapier!)

 ■ korrekte Warenbezeichnung und Datierung: 

Zusammensetzung, Herstellungsdatum, 

Verbrauchsdatum, Herkunft der Rohstoffe

 ■ kontrollierte Lagerung: gekühlte Lagerung, keine 

Sonneneinstrahlung, keine Verschmutzung

Bei der Herstellung von Lebensmitteln ist die Gute Verfahrenspraxis zu beachten.
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Kontrollpunkte 3 - A-Betriebe

Reinigungs- und Sichtkontrolle

Zur Überprüfung der Reinigung und der allgemeinen Ordnung wird pro Woche 2x die Reinigungs- und 

Sichtkontrolle dokumentiert.

 ■ Reinigungs-/Kontrollpunkt beurteilen.  : sauber / in Ordnung,  : akzeptabel und  : Nachreinigung 

nötig / Korrektur bedeuten.

 ■ Abweichungen unter Bemerkungen festhalten

Datum des Kontrolltages

Name der Kontrollperson

Vorbereitung










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Regale, Schränke, Fussböden, Abläufe, Türen

Geräte und Einrichtungen, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Produktion










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Regale, Schränke, Fussböden, Abläufe, Türen

Keine Kreuzkontaminationen

Geräte und Einrichtungen sauber und intakt, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Abwäscherei










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Fussböden, Abläufe, Türen

Abwaschmaschine

Korrekt bezeichnete Reinigungsmittelbehälter

Bemerkungen:

Kühlräume/Lager, Verkaufsladen










Fussböden, Regale, Griffe, Türen, Dichtungen

Alle Lebensmittel verpackt/abgedeckt und datiert

Lebensmittel nach Kategorien getrennt

Keine abgelaufenen Lebensmittel

Bemerkungen:

Abfallraum, Garderobe










Fussböden, Abläufe, Wände, Waschbecken, Regale

Bemerkungen:

Allgemein










Keine Spuren von Schädlingen

Trennung von rein und unrein / Keine Kreuzkontaminationen

Bemerkungen:

Kontrollpunkte 3 A-Betriebe

3 Personalhygiene

58

3.3 Arbeitskleidung

Die Arbeitskleidung dient dem Ziel, die Lebensmittel 

vor Kontamination durch das Personal, die Mitarbeiter 

vor schädlichen Einflüssen, z. B. Kälte, Verletzungen 

(Unfallverhütung), und die Privatkleidung vor Verschmutzung 

zu schützen. Zur Arbeitskleidung gehören die Hygiene- und 

die Schutzkleidung.

Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln umgehen, müssen 

geeignete, bequeme und saubere Arbeitskleidung tragen, 

entsprechend muss die Kleidung auch regelmässig und 

immer bei Bedarf gereinigt bzw. gewechselt werden. Umfang 

und Ausführung der Hygienekleidung richtet sich nach 

den jeweiligen Tätigkeiten. Verschmutzte Arbeitskleidung 

muss von sauberer Kleidung getrennt gelagert werden. 

Sie ist in entsprechenden Behältnissen zu sammeln und zu 

transportieren und darf in Arbeitsräumen nicht gelagert 

werden.Wer mit offenen Lebensmitteln arbeitet sollte auf das Tragen 

von sichtbarem Schmuck (insbesondere an den Händen 

und am Handgelenk) verzichten.

Die Sauberkeit der Arbeitskleidung ist zu beachten.
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Kontrollpunkte 4 - C-Betriebe

Ausgabestellen 
Zur Überprüfung der korrekten Ausgabebedingungen

 ■ Temperaturen 2x pro Woche messen und aufschreiben (besonders heikle Produkte wie Geflügel 

dokumentieren)
 ■ Frittierölkontrolle: mindestens 1x pro Woche mit Messgerät oder mit Teststreifen vornehmen

 ■ Deklaration/Etikettierung und Trennung rein/unrein mit OK bestätigen, wenn alles in Ordnung ist

 ■ Abweichungen unter Bemerkung festhalten

Ausgabe/Transport

Zielwert
Datum

Deklaration/ 
Etikettierung i. O. Trennung rein/unrein Bemerkungen/

Unterschrift

Unverarbeitete Früchte

frisch

Kalte Gerichte

≤ + 5°C

Warme Gerichte

≥ + 65°C

Tiefkühlprodukte

≤ -18°C

Frittieröl

≤ 27%

Kontrollpunkte 5 - C-Betriebe

TransportZur Überprüfung der korrekten Transportbedingungen

 ■ Reinigungs-/Kontrollpunkt beurteilen.  : sauber / in Ordnung,  : akzeptabel und  : Nachreinigung 

nötig / Korrektur bedeuten.

 ■ Abweichungen unter Bemerkungen festhalten

Datum des Kontrolltages

Name der Kontrollperson

Ausgabestellen/Transporteinrichtungen










Buffets, Theken, Spuckschutz, Fahrzeug, Regale, Fussböden, Türen, Gebinde

Geräte und Einrichtungen, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Kontrollpunkte 4-5 C-Betriebe
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Kontrollpunkte 1 B-Betriebe
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3.4 Handhygiene

Krankheitskeime können durch Kontakt mit Händen 

übertragen und weitergegeben werden. Der Handhygiene 

kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Die Hände 

sind beim Umgang mit offenen Lebensmitteln sauber zu 

halten.Die Hände sind zu waschen, sofern mit offenen Lebensmitteln 

umgegangen wird:
 ■ vor Arbeitsbeginn

 ■ nach jeder Pause
 ■ nach dem Umgang mit Geflügel, rohen Eiern, Fisch, 

Käse, ungewaschenem Salat oder Gemüse

 ■ nach dem Umgang mit unsauberen Gegenständen 

(z. B. Abfall) oder Reinigungsarbeiten

 ■ nach dem Husten, Niesen und Nase putzen

 ■ nach jedem Toilettengang

 ■ nach dem Rauchen
Die Reinigung und wenn nötig die Desinfektion, wird wie folgt 

durchführt: ■ Flüssigseife mit feuchten Händen bis über 

das Handgelenk 30 sec. einreiben, auch die 

Fingerzwischenräume und die Fingernägel abspülen

 ■ mit Einmalhandtüchern abtrocknen

 ■ ggf. mit Desinfektionsmittel bis zum Eintrocknen 

einreiben, auch die Fingerzwischenräume!

In der Ernährung ist eine Handhygiene besonders wichtig.

Die Vorteile der Branchenleitlinie:

Inklusive Einführungsschulung 

Gefahrenanalyse

Online und E-Book - Tool

Der einzige, schweizweit geltende Leitfaden im Lebensmittel- 
Detailhandel, der vom BLV genehmigt worden ist

Wissenstests

Angepasste Formulare für Ihren Betrieb
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2.1.1 Selbstkontrolle

Die Pflicht zur Selbstkontrolle (Art. 75 LGV) beinhaltet bei 

Lebensmittelbetrieben insbesondere die:

 ■ Sicherstellung der Guten Verfahrenspraxis 

 ■ Anwendung des Systems der Gefahrenanalyse und 

der kritischen Kontrollpunkte (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP-System) oder von dessen 

Grundsätzen
 ■ Rückverfolgbarkeit

 ■ Gewährleistung des Täuschungsschutzes

 ■ Schulung der Mitarbeiter

 ■ Rücknahme und den Rückruf

Gegenstand der Selbstkontrolle sind nur die Bestimmungen 

der Lebensmittelgesetzgebung. Die Regelungen des 

Wettbewerbsrechts oder des Landwirtschaftsrechts fallen 

nicht darunter.

Jeder Akteur von der Herstellung des Lebensmittels über den Lieferanten bis hin zum Detaillisten ist zur Selbstkontrolle verpflichtet. 

Bild: ©Christoph Streuli
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Kontrollpunkte 1 C-Betriebe

69

5.2 Gefahrenanalyse

In der ersten Spalte wird jeweils beschrieben, wo die Gefahr 

liegt. Die 2. Spalte beschreibt die zu beachtenden Punkte 

während die 3. Spalte Korrekturmassnahmen aufzeigt. In 

der 4. Spalte (Dokumente) wird auf den entsprechenden 

Kontrollpunkt (KP) verwiesen, wo die Kontrollen dokumentiert 

werden können. Vorlagen für die Dokumentation der 

Kontrollen sind im Dokument «Überprüfung der Kontrollpunkte» 

im Anhang zu finden.

1.1 Warenannahme
Gefahr

Zu beachtende Punkte
Korrektur- und weitere 

Massnahmen

Dokumente

Anlieferung qualitativ oder 

quantitativ schlechter Waren

Unterbruch der Kühlkette 

Einschleppen von Verunreinigungen 

und Schädlingen durch Gebinde

Annahmekontrolle bezüglich

Beschaffenheit Hygiene 

(sensorische Prüfung)

Menge Temperatur

Sauberkeit Gebinde

korrekte Kennzeichnung 

(Deklaration, Rückverfolgbarkeit, 

Datum)

Rückweisung der Ware 

Zusatzlieferung 
Beanstandung bei fehlbaren 

Lieferanten
Anhang KP 1

A-BetriebeB-Betriebe 
C-Betriebe

2.1 LagerungGefahr

Zu beachtende Punkte
Korrektur- und weitere 

Massnahmen

Dokumente

Verderb während der Lagerung bei 

Raumtemperatur

Temperatur und Sauberkeit 

der Lagerräume und 

Kühleinrichtungen 

Datierung und Kontrolle der 

Aufbrauchfristen 
Einhaltung des FiFo-Prinzips (First 

in – First out)Verwendung geeigneter 

Gebinde und Verpackungen

Sicherstellung hygienisch 

einwandfreier 
Lagerungsverhältnissen 

Entsorgung überlagerter oder 

verdorbener Lebensmittel

Erstellung der Ordnung 

Ausschliessliche Verwendung 

von Bedarfsgegenständen für 

Lebensmittel

Anhang KP 2
A-BetriebeB-Betriebe 

C-Betriebe

Verderb von Kühlprodukten durch 

Überlagerung

Sicherstellung der einwandfreien 

Qualität und Eignung des 

Ausgangsmaterials

Einhaltung der Kühlkette
Entsorgung überlagerter 

ProdukteKorrektur der Temperatur

Falsche Temperaturführung

Verderb von Tiefkühlprodukten 

durch Verwendung ungeeigneter 

Lebensmittel Überlagerung

Falsche Temperaturführung

Sicherstellung der einwandfreien 

Qualität und Eignung des 

Ausgangsmaterials

Einhaltung der Kühlkette 

Portionengrösse und deren 

Datierung Temperaturführung während 

Abkühlung, Lagerung und 

Auftauen

Entsorgung ungeeigneter 

Lebensmittel
Entsorgung überlagerter Produkte

Korrektur der Temperatur
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Kontrollpunkte 3 - C-Betriebe

Reinigungs- und Sichtkontrolle

Zur Überprüfung der Reinigung und der allgemeinen Ordnung wird pro Woche 2x die Reinigungs- und 

Sichtkontrolle dokumentiert.

 ■ Reinigungs-/Kontrollpunkt beurteilen.  : sauber / in Ordnung,  : akzeptabel und  : Nachreinigung 

nötig / Korrektur bedeuten.

 ■ Abweichungen unter Bemerkungen festhalten

Datum des Kontrolltages

Name der Kontrollperson

Vorbereitung










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Regale, Schränke, Fussböden, Abläufe, Türen

Geräte und Einrichtungen, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Produktion










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Regale, Schränke, Fussböden, Abläufe, Türen

Keine Kreuzkontaminationen

Geräte und Einrichtungen sauber und intakt, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Abwäscherei










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Fussböden, Abläufe, Türen

Abwaschmaschine

Korrekt bezeichnete Reinigungsmittelbehälter

Bemerkungen:

Kühlräume/Lager, Verkaufsladen










Fussböden, Regale, Griffe, Türen, Dichtungen

Alle Lebensmittel verpackt/abgedeckt und datiert

Lebensmittel nach Kategorien getrennt

Keine abgelaufenen Lebensmittel

Bemerkungen:

Abfallraum, Garderobe










Fussböden, Abläufe, Wände, Waschbecken, Regale

Bemerkungen:

Allgemein










Keine Spuren von Schädlingen

Trennung von rein und unrein / Keine Kreuzkontaminationen

Bemerkungen:

Kontrollpunkte 3 C-Betriebe

27

Sowohl in den Lagern, Verkaufs- wie auch in den 

Transporträumlichkeiten müssen bei leicht verderblichen 

Lebensmitteln regelmässig Kühlraumtemperaturkontrollen 

stattfinden. In allen Lagerräumen sowie in den Kühlgeräten 

ist ein Thermometer anzubringen, und zwar in der Nähe des 

Eingangs, wo erfahrungsgemäss die höchsten Temperaturen 

herrschen. Entscheidend sind dann auch die Temperaturen 

der Produkte und nicht der Kühlräume.

Thermometer müssen kalibrierbar sein, d. h. die 

Messgenauigkeit muss periodisch überprüft und nötigenfalls 

korrigiert werden. Früchte und Gemüse sind täglich auf ihren 

Frischezustand hin zu überprüfen. Dabei ist angefaulte oder 

verdorbene Ware auszuscheiden.

Welkes Gemüse darf durch Bespritzen mit Wasser frisch 

gemacht werden, verboten ist jedoch das Beschweren, d. h. 

die Gewichtserhöhung durch Erhöhung des Wassergehalts.

Besondere Vorsicht ist bezüglich Frische bei Speisepilzen 

und Nüssen geboten: Diese können beim Verderb giftige 

Substanzen (Mykotoxine) bilden. Ebenfalls sind verbeulte 

Konservendosen, Getränkedosen und Aluverpackungen als 

verdorbene Lebensmittel zu betrachten und sollten entsorgt 

werden.Private Lebensmittel müssen klar getrennt und entsprechend 

gekennzeichnet von Lebensmitteln, welche an Konsumenten/

Kunden abgegeben werden, gelagert werden.

In Räumen für Lebensmittel dürfen keine Reinigungsmittel 

gelagert werden.
Data-Kontrolle: Regelmässig

 ■ Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, 

aussondern und (verbilligt) rasch ausverkaufen

 ■ Ware, deren Verbrauchsdatum überschritten ist,  

entsorgen ■ Obst und Gemüse: Angefaulte Ware entfernen  

und entsorgen
 ■ Grundsätzlich «First in First out Prinzip» einhalten

Food waste
Lebensmittel, die kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum 

noch im Regal stehen, sollten ausgesondert und bis zum 

Mindesthaltbarkeitsdatum verbilligt angeboten werden. Auf 

diese Weise kann der Detaillist einen Teil dieser Ware ohne 

Verlust absetzen, was betriebswirtschaftlich Sinn macht. Ein 

solches Vorgehen ist aber auch mit Blick auf die Problematik 

der Lebensmittelabfälle («food waste») angezeigt.

Sollte mit sozialen Institutionen Vereinbarungen bezüglich 

Abgabe von Lebensmitteln bestehen, ist ein entsprechender 

schriftlicher Haftungsausschluss sehr zu empfehlen.

Anhang KP 2
A-BetriebeB-Betriebe 

C-Betriebe
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Kontrollpunkte 4 - C-Betriebe

Ausgabestellen 
Zur Überprüfung der korrekten Ausgabebedingungen

 ■ Temperaturen 2x pro Woche messen und aufschreiben (besonders heikle Produkte wie Geflügel 

dokumentieren)
 ■ Frittierölkontrolle: mindestens 1x pro Woche mit Messgerät oder mit Teststreifen vornehmen

 ■ Deklaration/Etikettierung und Trennung rein/unrein mit OK bestätigen, wenn alles in Ordnung ist

 ■ Abweichungen unter Bemerkung festhalten

Ausgabe/Transport

Zielwert
Datum

Deklaration/ 
Etikettierung i. O. Trennung rein/unrein Bemerkungen/

Unterschrift

Unverarbeitete Früchte

frisch

Kalte Gerichte

≤ + 5°C

Warme Gerichte

≥ + 65°C

Tiefkühlprodukte

≤ -18°C

Frittieröl

≤ 27%

Kontrollpunkte 5 - C-Betriebe

TransportZur Überprüfung der korrekten Transportbedingungen

 ■ Reinigungs-/Kontrollpunkt beurteilen.  : sauber / in Ordnung,  : akzeptabel und  : Nachreinigung 

nötig / Korrektur bedeuten.

 ■ Abweichungen unter Bemerkungen festhalten

Datum des Kontrolltages

Name der Kontrollperson

Ausgabestellen/Transporteinrichtungen










Buffets, Theken, Spuckschutz, Fahrzeug, Regale, Fussböden, Türen, Gebinde

Geräte und Einrichtungen, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Kontrollpunkte 4-5 C-Betriebe 29

Die Maximaltemperatur von 175 °C sollte nicht überschritten 

werden und es ist ein geeignetes Frittieröl/Frittierfett zu 

verwenden. Bei vorerhitzten Produkten ist eine schnelle 

Abkühlung (innert 90 Minuten von 65 °C auf weniger als 5 °C 

abkühlen) in Eiswasser oder im Schockkühler sicher zu stellen. 

Umgepackte Lebensmittel wann immer möglich mit der 

Originaletikette kennzeichnen. Wo dies nicht möglich ist, die 

notwendigen Angaben (Produktions- und Verbrauchsdaten, 

Losnummer, Herkunft usw.) übertragen. 

Wenn Lebensmittel eingefroren werden, ist ein schnelles 

Einfrieren zwingend. Auch im gefrorenen Zustand sind 

Lagerfristen einzuhalten. Bei Selbstproduzierten Lebensmitteln 

sollte eine Lagerung länger als 6 Monate vermieden 

werden. Schliesslich empfiehlt sich beim Auftauen eine 

Temperatur von max. 5 °C um ein mikrobielles Wachstum 

an den Oberflächen zu hemmen. Verunreinigungen durch 

Schmelzwasser sind zu verhindern. Aufgetaute Lebensmittel 

werden mit dem Datum des Auftautages beschriftet und 

rasch aufgebraucht (max. 2 Tage, heikle Produkte 1 Tag 

nach dem Auftauen verbrauchen).

Wird für den Sofortgebrauch schnell aufgetaut, erfolgt dies 

in einem gut verschlossenen Beutel unter fliessendem kaltem 

Wasser oder in einem geeigneten Gerät mit  Auftaumodus. 

Die Abtropfflüssigkeit wird entsorgt 

Werden die selbstproduzierten Lebensmittel verpackt 

abgegeben, müssen sie auch korrekt deklariert werden was 

später beschrieben wird.

Bei der Herstellung von Lebensmittel müssen auch die Kleider sauber sein.

Anhang KP 4+5
B-BetriebeC-Betriebe

Anhang KP 6+7
C-Betriebe

5  Gefahren erkennen, kontrollieren und beherrschen (HACCP)

76

5.7 Gefahren bei der Lebensmittelverarbeitung – Abkühlen

Gefahr

Zu beachtende Punkte
Korrektur- und weitere 

Massnahmen

Dokumente

Kontamination des Produktes nach 

dem Erhitzen

Sauberkeit Arbeitsumgebung 

Arbeitshilfsmittel Personenhygiene 

Hygienische Degustation Lebensmittel bei Bedarf 

abdecken, einpacken oder 

anderweitig vor Verunreinigungen 

schützen Berührung der Lebensmittel 

vermeiden
Anhang KP 3

A-BetriebeB-Betriebe 
C-Betriebe

Vermehrung der Mikroorganismen 

während des Abkühlens, 

namentlich bei Produkten, die 

gekühlt gelagert werden müssen

Kritischen Temperaturbereich 

zwischen 5 und 65 °C so schnell 

wie möglich durchschreiten, 

wobei bei den Kerntemperaturen 

folgendeMaximalzeiten eingehalten

werden sollten: 55 – 5 °C in max. 5 

Stunden anschliessend Lagerung 

gemäss den zutreffenden 

Temperatur vorgaben

Geeignetes Kühlmedium 

verwendenAnpassen der Portionengrösse an 

die Kühlkapazität Anhang KP 6
C-Betriebe

Kontamination des Produktes durch 

das Kühlmittel (Wasser, Eiswasser) Einwandfreie Qualität des Eises 

und des Eiswassers

Lebensmittel wo nötig durch 

Verpackung vor direktem 

Kontakt schützen, Schmelz wasser 

entfernen

Anhanga2.3

3 Personalhygiene

58

3.3 Arbeitskleidung

Die Arbeitskleidung dient dem Ziel, die Lebensmittel 

vor Kontamination durch das Personal, die Mitarbeiter 

vor schädlichen Einflüssen, z. B. Kälte, Verletzungen 

(Unfallverhütung), und die Privatkleidung vor Verschmutzung 

zu schützen. Zur Arbeitskleidung gehören die Hygiene- und 

die Schutzkleidung.

Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln umgehen, müssen 

geeignete, bequeme und saubere Arbeitskleidung tragen, 

entsprechend muss die Kleidung auch regelmässig und 

immer bei Bedarf gereinigt bzw. gewechselt werden. Umfang 

und Ausführung der Hygienekleidung richtet sich nach 

den jeweiligen Tätigkeiten. Verschmutzte Arbeitskleidung 

muss von sauberer Kleidung getrennt gelagert werden. 

Sie ist in entsprechenden Behältnissen zu sammeln und zu 

transportieren und darf in Arbeitsräumen nicht gelagert 

werden.Wer mit offenen Lebensmitteln arbeitet sollte auf das Tragen 

von sichtbarem Schmuck (insbesondere an den Händen 

und am Handgelenk) verzichten.

Die Sauberkeit der Arbeitskleidung ist zu beachten.
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Kontrollpunkte 3 - B-Betriebe

Reinigungs- und Sichtkontrolle

Zur Überprüfung der Reinigung und der allgemeinen Ordnung wird pro Woche 2x die Reinigungs- und 

Sichtkontrolle dokumentiert.

 ■ Reinigungs-/Kontrollpunkt beurteilen.  : sauber / in Ordnung,  : akzeptabel und  : Nachreinigung 

nötig / Korrektur bedeuten.

 ■ Abweichungen unter Bemerkungen festhalten

Datum des Kontrolltages

Name der Kontrollperson

Vorbereitung










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Regale, Schränke, Fussböden, Abläufe, Türen

Geräte und Einrichtungen, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Produktion










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Regale, Schränke, Fussböden, Abläufe, Türen

Keine Kreuzkontaminationen

Geräte und Einrichtungen sauber und intakt, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Abwäscherei










Arbeitsflächen, Handwaschbecken, Fussböden, Abläufe, Türen

Abwaschmaschine

Korrekt bezeichnete Reinigungsmittelbehälter

Bemerkungen:

Kühlräume/Lager, Verkaufsladen










Fussböden, Regale, Griffe, Türen, Dichtungen

Alle Lebensmittel verpackt/abgedeckt und datiert

Lebensmittel nach Kategorien getrennt

Keine abgelaufenen Lebensmittel

Bemerkungen:

Abfallraum, Garderobe










Fussböden, Abläufe, Wände, Waschbecken, Regale

Bemerkungen:

Allgemein










Keine Spuren von Schädlingen

Trennung von rein und unrein / Keine Kreuzkontaminationen

Bemerkungen:

Kontrollpunkte 3 B-Betriebe

15

14

1 Einführung

Geschäftsname
Gesellschaftsform

InhaberBetriebsleiter oder die für die 

Selbstkontrolle verantwortliche 

Person

 

Strasse, OrtTelefon
E-Mail, WebsiteFiliale(n)ÖffnungszeitenVerkaufsmobil(e)

Anzahl Mitarbeiter
Leitende Mitarbeiter

Telefon
E-Mail, WebsiteAngebot

Lieferanten (Firma)

Fleisch Fisch
Gemüse und Früchte

SandwichesFrische Fertigprodukte

FertigsalateMilchprodukteAnderes

1.4 Übersicht über den Betrieb

https://www.veledes.ch/images/gvp/14.pdf
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Kontrollpunkte 4 - B-Betriebe

Ausgabestellen 
Zur Überprüfung der korrekten Ausgabebedingungen

 ■ Temperaturen 2x pro Woche messen und aufschreiben (besonders heikle Produkte wie Geflügel 

dokumentieren)
 ■ Frittierölkontrolle: mindestens 1x pro Woche mit Messgerät oder mit Teststreifen vornehmen

 ■ Deklaration/Etikettierung und Trennung rein/unrein mit OK bestätigen, wenn alles in Ordnung ist

 ■ Abweichungen unter Bemerkung festhalten

Ausgabe/Transport

Zielwert
Datum

Deklaration/ 
Etikettierung i. O. Trennung rein/unrein Bemerkungen/

Unterschrift

Unverarbeitete Früchte

frisch

Kalte Gerichte

≤ + 5°C

Warme Gerichte

≥ + 65°C

Tiefkühlprodukte

≤ -18°C

Frittieröl

≤ 27%

Kontrollpunkte 5 - B-Betriebe

TransportZur Überprüfung der korrekten Transportbedingungen

 ■ Reinigungs-/Kontrollpunkt beurteilen.  : sauber / in Ordnung,  : akzeptabel und  : Nachreinigung 

nötig / Korrektur bedeuten.

 ■ Abweichungen unter Bemerkungen festhalten

Datum des Kontrolltages

Name der Kontrollperson

Ausgabestellen/Transporteinrichtungen










Buffets, Theken, Spuckschutz, Fahrzeug, Regale, Fussböden, Türen, Gebinde

Geräte und Einrichtungen, Temperaturanzeigen

Bemerkungen:

Kontrollpunkte 4-5 B-Betriebe

2 Grundlagen

34

2.10 Abfallentsorgung

Verdorbene Lebensmittel, Rüstabfälle, Wegwerflappen, 

Verpackung, etc. müssen rasch, mindestens täglich, 

fach gerecht entsorgt werden. Die Abfallbehälter sind 

zu kennzeichnen und mit einem gut verschliessbaren 

Deckel zu versehen, so dass der Abfallbehälter nicht zum 

Kontaminationsherd werden kann. 

Eine grosse Bedeutung kommt der Ungezieferkontrolle 

zu (vorherige Tabelle); nötigenfalls sind die Abfallräume 

zu kühlen. Die Abfallbehälter sind ebenfalls periodisch zu 

reinigen.

2.11 Zutrittsregelungen

Es ist zu verhindern, dass unbefugte Personen die 

Räumlichkeiten der Produktion sowie die Lagerräume 

betreten. Ebenfalls ist das Halten und Mitführen von Tieren 

in Räumen, in denen Lebensmittel verarbeitet, zubereitet, 

gelagert oder abgegeben werden, verboten. D.h. Hunde 

sind im Verkaufsgeschäft nicht erlaubt. Ausgenommen 

sind Assistenzhunde, die behinderte Personen begleiten 

(entsprechender Ausweis kann verlangt werden).

Ausserhalb des Ladengeschäfts sollte eine entsprechende 

Anbindevorrichtung vorhanden sein, an welcher Hunde 

angebunden werden können.
2.12 Kundenrückmeldungen

Kundenrückmeldungen, auch Reklamationen, dürfen nicht 

als unangenehme Kritik aufgefasst werden, sondern sollten 

vielmehr als Hinweis auf mögliche Schwachstellen im Betrieb 

verstanden werden. Deshalb sind Kundenrückmeldungen 

systematisch festzuhalten und auszuwerten.

Die Rückmeldungen und auch die entsprechenden 

Auswertungen sind allen Mitarbeitern zugänglich zu machen. 

Es gilt, aus den Fehlern zu lernen!Soziale Medien
Heute kann ein Lebensmittelgeschäft in den sozialen 

Medien durch die Kunden bewertet werden. Eine schlechte 

Bewertung («rating») schadet dem Image, mehrere 

schlechte Rezensionen können Umsatzverluste zur Folge 

haben. Diesem Umstand ist mit Blick auf die Warenqualität 

und auf die Warenpräsentation tagtäglich Rechnung 

zu tragen. Selbstredend gilt dies auch mit Blick auf die 

Kundenfreundlichkeit!
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2.14.9 Vorschriften zu Menge 

und Gewicht

Die MeAV (vgl. vorstehend Ziff. 1.3) ist nicht Gegenstand der 

Selbstkontrolle, ist aber für den Detailhandel relevant. Die 

Verkaufsmenge ist in den gesetzlichen Einheiten anzugeben 

(«Gewicht und Mengen» unten). Mengen und Preise sind zu 

nennen. Die Zumessung von Waren hat mit amtlich geprüften 

und geeichten Messgeräten (z. B. Waagen) zu erfolgen. 

Sie muss genau sein und darf keine Ausdrücke wie «ca.» 

enthalten. Verkaufsformen
Der Verkauf an die Kundschaft hat in der Regel in der 

Nettomenge zu erfolgen. Beim Verkauf von Lebensmitteln ist 

zwischen zwei Formen zu unterscheiden:

 ■ Vorverpackte Waren: Ware, die ausser Sicht der 

Kundschaft in die Verkaufseinheiten abgemessen und 

verpackt wird. Die Verpackung kann die Ware ganz 

oder teilweise umhüllen

 ■ Offenverkauf: Die Ware wird in Gegenwart der 

Kundschaft zugemessen. Die Messgeräte (Waage, etc.) 

müssen frei und übersichtlich aufgestellt sein, so dass 

die Kundschaft die Messung beobachten kann

Gewicht und Mengen

Die Verkaufsmenge ist mit den gesetzlichen Einheiten wie kg, 

g, l, m, cm oder Stück und deren dezimale Vielfache bzw. 

Teile anzugeben. Bezüglich Inhalt und Packungen gelten 

folgende Begriffe:
 ■ Füllmenge: tatsächliche Menge der in der 

Fertigpackung enthaltenen Ware

 ■ Nennfüllmenge: auf der Fertigpackung angegebene 

Menge der darin enthaltenen Ware

 ■ Abtropfgewicht: Gewicht einer festen Ware nach 

Abgiessen der Aufgussflüssigkeit

Verpackungsmaterial

Verpackungsmaterialien wie Trennpapiere, Schutzsäcke, 

Becher oder Schalen dürfen nicht als Teil des Warengewichts 

(Nettomenge) gemessen werden und müssen entsprechend 

vorher tariert werden.

Deklaration im Offenverkauf

Die Mengenangabe für Waren, die nicht verpackt sind 

(Offenverkauf), kann auf einem Schild erfolgen. Das Schild 

muss der entsprechenden Ware eindeutig zugeordnet 

werden. Die Mengenangaben auf Packungen müssen 

deutlich lesbar und leicht erkennbar sein.

Anhang KP 6+7
C-Betriebe

Die Vorteile der Branchenleitlinie:

Die Branchenleitlinie ist speziell strukturiert für intuitive Bedienung



Ziel der Branchenleitlinie

Die VELEDES-Branchenleitlinie soll Sie als Detaillist bei der 
Umsetzung der Hygieneanforderungen unterstützen und 
kann als Grundlage für das im Betrieb angewendete 
Selbstkontrollkonzept verwendet werden. Basis der VELEDES-
Leitlinie sind folgende Grundsätze: 

Klare, eindeutige und sachgerechte Hygienevorgaben 
nach dem Motto: «So viel wie nötig, so wenig wie möglich». 

Der Betriebsleiter oder die für die Selbstkontrolle 
verantwortliche Person und die Mitarbeiter sind für die 
Sicherheit der Lebensmittel und für die Umsetzung der 
rechtlichen Vorgaben verantwortlich (wobei erstere 
gegenüber den Behörden die Gesamtverantwortung 
tragen). 

Im Anhang der Branchenleitlinie gibt es Vorlagen mit 
Checklisten, welche auf den Betrieb angepasst werden 
können. Mit dieser Grundlage können die wichtigsten 
Kontrollpunkte im Betrieb überwacht und dokumentiert 
werden.

Über den nebenstehenden QR-Code oder auf 
unserer Website  
www.veledes.ch  Weiterbildung  Kurse  
 Branchenleitlinie für eine gute Verfahrenpraxis 
im Detailhandel


